
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 14. März 2006 

 

 Nr. 2006/505   

Oscar Wiggli, 2338 Muriaux: Beitrag aus dem Lotterie-Fonds an Ausstellungskatalog im Haus der Kunst 

und im Kunstmuseum Solothurn im Jahr 2006 

  

1. Erwägungen 

Oscar Wiggli, Muriaux, ersucht um einen Beitrag aus dem Lotterie-Fonds an die Herstellungskosten 

des Katalogs anlässlich der Ausstellung Oscar Wiggli „Eisenplastiken und Zeichnungen“ im Haus der 

Kunst St. Josef in Solothurn. Die Ausstellung dauert vom 4. März bis am 2. April 2006. Der Ka-

talog umfasst 48 Seiten und wird in einer Auflage von 700 Exemplaren erscheinen. Zu einer paral-

lelen Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn, bei der weitere Werke von Oscar Wiggli gezeigt wer-

den, soll ebenfalls eine Publikation erscheinen. Die Kosten für den Ausstellungskatalog belaufen sich 

auf Fr. 19'182.--, das Defizit beträgt Fr. 17'182.--. 

2. Beschluss 

2.1 Oscar Wiggli, Muriaux, ist an die Herstellungskosten des Ausstellungskataloges ein 

Druckkostenbeitrag von Fr. 10’000.-- aus dem Lotterie-Fonds zugesprochen. In den 

Werbeunterlagen ist mit dem Logo SoKultur auf das Kulturengagement des Kantons Solo-

thurn hinzuweisen. Das Merkblatt für Kulturveranstalter zum Einsatz des Logos ist unter 

www.sokultur.ch abrufbar. 

2.2 Die Abteilung Lotterie- und Sport-Toto-Fonds ist ermächtigt, den Betrag nach Erhalt eines 

Einzahlungsscheines sowie von 20 Belegsexemplaren des Kataloges (Lieferung an Kultur 

Schloss Waldegg, Amt für Kultur und Sport, Schloss Waldegg 1, 4532 Feldbrunnen) 

zulasten des Kontos 233003 “Lotterie-Fonds” anzuweisen. 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Abteilung Lotterie- und Sport-Toto-Fonds, Ambassadorenhof, 4509 Solothurn (3) dd/OscarWiggli.doc 
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